
Geschäftsbedingungen des Holzhandels für Privatkunden 
 

1. Für alle Geschäfte gelten die nachstehenden Vereinbarungen, sofern Abweichungen oder 
Ergänzungen nicht schriftlich bestätigt werden. 

 
2. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass diese ausdrücklich schriftlich 

als verbindlich bezeichnet worden sind. 
Die Preise gelten ohne Transportkosten, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen 
wurde. Die Mehrwertsteuer ist in dem Preis enthalten. 
Ist nichts anderes schriftlich vereinbart worden, ist der Kaufpreis ohne Abzug sofort nach Eingang 
der Rechnung bei dem Käufer zur Zahlung fällig. 
Zugesagte Einzelheiten, insbesondere hinsichtlich des Sortiments, Farbtöne und Werkstoffe sind 
Annäherungswerte. Dies gilt auch für Angaben in Katalogen und sonstigen Prospekten. Holz ist 
ein Naturprodukt, seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher 
stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und 
chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen. So gehört die 
Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart 
zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz. Es stellt keinen Reklamations- oder 
Haftungsgrund dar. Der Käufer ist vorsorglich auf fachlichen Rat verwiesen. 
 

3. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind 
ausschließlich unverbindliche Angaben. 
Sollte eine ausdrücklich vereinbarte Frist zwischen Verkäufer und Käufer getroffen worden sein 
und diese schuldhaft vom Verkäufer nicht eingehalten werden, hat der Käufer ihm eine 
angemessene Nachfrist zur Lieferung zu setzen. 
Der Verkäufer ist zur Teillieferung und Teilleistung jederzeit berechtigt, soweit dies dem Käufer 
zumutbar ist. 
 

4. Soweit ein von dem Verkäufer zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt, ist der Verkäufer 
unter Ausschluss der Rechte des Käufers vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis 
herabzusetzen, zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn dass der Verkäufer aufgrund der 
gesetzlichen Regelung zur Weigerung der Nacherfüllung berechtigt ist. Der Käufer hat dem 
Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. 
Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels oder 
Lieferung neuer Ware erfolgen. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des 
Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ausgeschlossen. Die 
Nachbesserung gilt mit dem 2. vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises verlangen oder 
den Rücktritt vom Vertrag erklären. 
Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der 
Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. 
Der Verkäufer haftet uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an 
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von 
ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, 
die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, 
die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist des Verkäufers, 
seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Der Verkäufer haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden; 
dieses jedoch nur soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder 
einer Kardinalpflicht betrifft. Das gleiche gilt, wenn dem Käufer Ansprüche auf Schadenersatz statt 
Leistung zustehen. Der Verkäufer haftet jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit 
dem Vertrag verbunden und unvorhersehbar sind. 
Eine weitergehende Haftung des Verkäufers ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs ausgeschlossen. 
 

5. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen     aus dem 
Kaufvertrag vor. Der Käufer hat den Verkäufer von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums 
unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat dem Verkäufer alle Schäden und Kosten 
zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche 
Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter entstehen. Verhält sich der Käufer vertragswidrig, 
insbesondere wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen trotz einer Mahnung des 
Verkäufers nicht nachkommt, kann der Verkäufer nach vorheriger angemessener Frist vom 



Vertrag zurücktreten und die Herausgabe der noch in seinem Eigentum stehenden Ware 
verlangen. In der Zurücknahme der Ware durch den Verkäufer liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Die 
dabei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. In der Pfändung der Waren durch den 
Verkäufer liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Der Verkäufer ist nach Rückerhalt der Ware zu 
deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf Verbindlichkeiten des Verkäufers 
abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen. 


